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Öffnungszeiten des Landratsamtes Oberallgäu: 
Montag: 8.00–12.00 und 13.30–17.00 Uhr   Dienstag: 8.00–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag: 8.00–12.00 und 13.30–16.00 Uhr   Freitag: 8.00–12.30 Uhr

Erweiterte Öffnungszeiten des Bürgerservicebereiches (Telefon 08321/612-900) im Landratsamt: 
Montag 7.30–17.00 Uhr   Dienstag 7.30–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag 7.30–16.00 Uhr   Freitag 7.30–12.30 Uhr

Sprechstunde für Unternehmerinnen und Unternehmer zu finanziellen Fördermöglichkeiten: Donnerstag 9.00-12.00 Uhr, Terminvereinbarung unter Tel.: 08321 / 612-342

Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb dieser Zeiten Termine zu vereinbaren.
Aktuelle Stellenausschreibungen finden Sie im Internet unter www.oberallgaeu.org/stellenangebote oder Tel. (08321) 612-211

Ärztlicher Notfalldienst

Notarzt, Rettungsdienst und Krankentransport sind bayernweit unter der 
Telefonnummer 112, auch aus Mobilfunknetzen zu erreichen. 

Am 13., 15. und 16. Mai 2021 ist der ärztliche Bereitschaftsdienst (Not-
falldienstarzt, Augenarzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt und Frauenarzt) für das 
gesamte Oberallgäu, Kempten und den Altlandkreis Kempten unter der 
neuen Nummer 116117 zu erreichen.

Parallel dazu gilt aber weiterhin die alte bayerische Telefonnummer 
01805/191212.

Zahnärztlicher Notfalldienst 
im Altlandkreis Sonthofen

Der Notfallzahnarzt ist zu erreichen für den 13. Mai 2021 unter  
Telefon 08326/1487 und für den 15. und den 16. Mai 2021 unter Telefon 
08322/4723. Notfallsprechstunden von 10.00 bis 12.00 und von 18.00 
bis 19.00 Uhr. Der Notfallzahnarzt für den Bereich Kempten ist in der 
Kemptener Ausgabe dieser Zeitung unter der Rubrik „was, wo, wer, 
wann“ aufgeführt.

Sonntags- und Nachtdienst 
der Apotheken

Sonthofen, Immenstadt, Blaichach:
am 13. Mai 2021: Alpen-Apotheke, Immenstadt,  
Bahnhofstraße 36, Telefon 08323/2677
am 15. Mai 2021: Iller Apotheke, Blaichach,  
Ettensberger Straße 1a, Telefon 08321/5099
am 16. Mai 2021: Apotheke am Rathaus, Immenstadt,  
Marienplatz 3, Telefon 08323/6396

Oberstdorf, Fischen:
am 13. Mai 2021: Hubertus-Apotheke, Oberstdorf,  
Weststraße 11, Telefon 08322/4644
am 16. Mai 2021: Apotheke im Färberhaus, Fischen,  
Hauptstraße 4, Telefon 08326/385740  

Oberstaufen:
am 13. Mai 2021: Post-Apotheke, Weiler-Simmerberg,  
Bahnhofstraße 9, Telefon 08387/8383
am 15. Mai 2021: Propstei-Apotheke, Oberstaufen,  
Hugo-von-Königsegg-Straße 1, Telefon 08386/2730
am 16. Mai 2021: Raphael-Apotheke, Lindenberg,  
Hauptstraße 41, Telefon 08381/92200

Altusried, Betzigau, Buchenberg, Dietmannsried, Durach, Lauben, 
Sulzberg, Walten hofen, Wiggensbach:
am 13. Mai 2021: Martinus-Apotheke, Waltenhofen,  
Rathausstraße 2, Telefon 08303/424 (von 18.00 bis 20.00 Uhr)
am 16. Mai 2021: Schloss-Apotheke, Sulzberg,  
Bahnhofstraße 2, Telefon 08376/97320 (von 18.00 bis 20.00 Uhr)

Diensthabende Apotheken in Kempten:
am 13. Mai 2021: Burg-Apotheke,  
Kronenstraße 11, Telefon 0831/27356
am 15. Mai 2021: Hof- und Residenz-Apotheke,  
Poststraße 16, Telefon 0831/22767
am 16. Mai 2021: Iller-Apotheke,  
Ludwigstraße 73, Telefon 0831/564660

Es wird gebeten, den Sonntagsdienst nur in dringenden Fällen in 
Anspruch zu nehmen!

Veröffentlichung des Landratsamtes Oberallgäu

Vollzug der Wassergesetze;
Nachträgliche Genehmigung des Uferausbaus am Agathazeller 
Bach, Burgberg

Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung

Frau Margarethe Kuhn beantragte beim Landratsamt Oberallgäu mit 
Antrag vom 21.01.2021 die nachträgliche Genehmigung des Uferausbaus 
am Agathazeller Bach auf dem Flur Nr. 1264 der Gemarkung Burgberg, 
Gemeinde Burgberg. 

Das Landratsamt Oberallgäu führt ein Genehmigungsverfahren gem. Art. 
68 BayWG- durch. Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 7 
Abs. 1  i.V.m. Anlage 1 Nr. 13.18.1 und Anlage 3 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG – ergab, dass die Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist.

Eine ökologische Empfindlichkeit des Standortes ist nicht gegeben. 
Der Standort liegt nicht in einem der in Nr. 2 der Anlage 3 zum UVPG 
genannten Gebiete. Von den in § 2 Abs. 1 UVPG aufgeführten Schutzgü-
tern ist vor allem die Schutzgüter Wasser, Mensch und Sachgüter für die 
Bewertung der Umweltverträglichkeit relevant. Aufgrund der insgesamt 
sehr geringen Größe und Ausgestaltung kann davon ausgegangen werden, 
dass keine negativen Auswirkungen auf die genannten Schutzgüter zu 
befürchten sind. Besonderes Augenmerk wurde hier auch auf die Auswir-
kungen im Hochwasserfall gelegt und die dadurch entstehenden Gefahren 
für die angrenzenden Baugebiete und auch Menschen. Nach Einschätzung 
des Wasserwirtschaftsamtes Kempten sind durch den Verbau aber keine 
weiteren Auswirkungen auf die Schutzgüter zu befürchten. 

Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG öffentlich 
bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass die Festsetzung nicht 
selbständig anfechtbar ist.

gez.: Justin Martin, 03.05.2021  22.3-152

Veröffentlichung des Landratsamtes Oberallgäu

Vollzug der Wassergesetze - Gewässerausbau:
Gewässer- und fischökologische Maßnahmen in der Stillach, Bereich 
Flur-Nrn. 2623/15 (Stillach) und 3028/16 (Nord. Skisportzentrum 
Ried), Gemarkung Oberstdorf; Antragsteller/in: Sportstätten 
Oberstdorf (Eigenbetrieb Markt Oberstdorf)

Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

In Bezug auf den Planfeststellungsbeschluss vom 28.02.2019 (Az. 
31-641/10-01/1/8; A-1916) über Beschneiungsanlagen, Speicherteich und 
Gewässerbenutzung im Zusammenhang mit der Nord. Ski-WM 2021 in 
Oberstdorf, wurden in Absprache mit den Sportstätten Oberstdorf, dem 
Fischereiverein Oberstdorf eV, dem Wasserwirtschaftsamt Kempten, dem 
Umweltreferenten des Marktes Oberstdorf und dem Planungsbüro über 
die Ausgleichsnebenbestimmungen hinaus, zusätzliche gewässer- und 
fischereiökologische Maßnahmen in der Stillach im oben genannten Nah-
bereich festgelegt. Die Maßnahmen umfassen den Rückbau von Störstei-
nen (Einlaufbereich Wasserfassung Speicherteich), welche als linksufrige 
Buhne rd. 10 m bachaufwärts verwendet werden, und die Anrampung als 
Fischaufstieg auf der orografisch rechten Seite samt Erosionsschutz; des 
Weiteren 185 m bachabwärts, die Anrampung als Fischaufstieg auf der 
orografisch linken Seite. Der Ausführung erfolgt im naturnahen Ausbau. 

Das Landratsamt Oberallgäu führt für das Vorhaben das Genehmigungs-
verfahren gem. § 68 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) durch. Zu dem 
Verfahren wurde eine standortbezogene Vorprüfung gemäß § 7 Abs. 
2  i.V.m. Anlage 1 Nr. 13.18.2 (Naturnaher Ausbau von Bächen) und 
Anlage 3 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
vorgenommen.

Von den in § 2 Abs. 1 UVPG aufgeführten Schutzgütern sind vorwiegend 
die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt und Wasser und 
deren Wechselwirkungen für die Bewertung der Umweltverträglichkeit 
relevant. Die Maßnahmen liegen in schutzwürdigen Gebieten nach Nr. 
2.3 der Anlage 3 UVPG; hier in einem Landschaftsschutzgebiet nach Nr. 
2.3.4 und angrenzendem Biotop nach Nr. 2.3.7 (orografisch rechte Ufer-
seite). Hier waren keine erbeheblich nachteiligen Umweltauswirkungen 
feststellbar. 
Die weitere Überprüfung ergab, dass die Schutzkriterien nach Anlage 3 
Nr. 1 (Zusammenwirken mit anderen Vorhaben, Nutzung natürlicher Res-
sourcen, Erzeugung von Abfällen, Umweltverschmutzung/Belästigungen, 

Risiken von Störfällen, Unfällen und Katastrophen und menschliche 
Gesundheit) und Nr. 3 (Mögliche Auswirkungen: Art und Ausmaß, grenz-
überschreitenden Charakter, Schwere/Komplexität, Wahrscheinlichkeit, 
Dauer/Häufigkeit/Unumkehrbarkeit und Vermeidung) nicht berührt sind. 

Die überschlägige Prüfung der Fachbehörden ergab, dass die geplanten 
Maßnahmen keine un-/mittelbaren Einflüsse haben bzw. in Bezug auf die 
maßgebenden Schutzkriterien keine erheblichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen auf die Schutzgüter zu besorgen sind. Das Vorhaben dient der 
Gewässerdurchgängigkeit sowie der aquatischen Flora und Fauna. 

Die standortbezogene Vorprüfung ergab, dass die Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach UVPG nicht erforderlich ist.

Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG öffentlich 
bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass die Festsetzung nicht 
selbständig anfechtbar ist.

Sonthofen, 30.04.2021

gez.: Thomas Kellner  22.3-153

Bekanntmachung Landratsamt Oberallgäu

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Gesetz über die  
Umweltverträglichkeitsprüfung;
Erdaushubdeponie des Landkreises Oberallgäu, Kreistiefbauverwaltung, 
Oberallgäuer Platz 2, 87527 Sonthofen, auf dem Grundstück Fl. Nr. 1382 
(TF), Gemarkung Bolsterlang
Antrag auf Errichtung und Betrieb einer Erdaushubdeponie mit unbela-
stetem Verfüllmaterial

Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung

Die Kreistiefbauverwaltung des Landkreises Oberallgäu beantragte beim 
Landratsamt Oberallgäu die Genehmigung zur Errichtung und zum 
Betrieb einer Deponie für unbelasteten Erdaushub des Zuordnungswertes 
Z 0 auf dem Grundstück Fl. Nr. 1382 (TF), Gemarkung Bolsterlang, 
Gemeinde Bolsterlang.

Das Landratsamt Oberallgäu führt für dieses Vorhaben ein Plange-
nehmigungsverfahren gem. § 35 Abs. 3 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
(KrWG) durch. 

Gemäß §§ 5 und 7 i.V.m. Anlage 1 Nr. 12.3 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG – war im Rahmen einer allge-
meinen Vorprüfung des Einzelfalls festzustellen, ob die Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 

Die überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPV 
aufgeführten Kriterien  hat ergeben, dass eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung nicht erforderlich ist, da das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 UVPG zu berück-
sichtigen wären. Gewässerbeeinträchtigungen sind mit der beantragten 
Ablagerung von unbelastetem Bodenaushubmaterial nicht zu besorgen. 
Auch die Auswirkungen auf Natur und Landschaft sind gering, da es sich 
um eine intensiv bewirtschaftete Fläche handelt, die nach Beendigung der 
Auffüllung rekultiviert wird.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung gemäß § 5 Abs. 3 
Satz 1 UVPG nicht selbständig anfechtbar ist. 

gez.: Hannes Linder  SG 22.1-176/4.1-132 Li
 22.1-154

Allgemeinverfügung des Landkreises Oberallgäu 
zur Anordnung eines Impfverbots gegen die Infektion mit Boviner 

Virus Diarrhoe (BVD) nach der Verordnung (EU) 2016/429 und der 
Delegierten Verordnung (EU) 2020/689

Aufgrund des Art. 46 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 2016/429 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 zu Tierseu-

chen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich 
der Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“), zuletzt geändert durch Art. 
1 ÄndVO (EU) 2018/1629 vom 25.7.2018 (ABl. L 272 S. 11), Art. 71 
Abs. 1 lit. b), Art. 72 lit. f) und Anhang IV Teil VI Kapitel 2 Abschnitte 
1 und 2 der Delegierte Verordnung (EU) 2020/689 der Kommission vom 
17. Dezember 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des 
Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften betref-
fend Überwachung, Tilgungsprogramme und den Status „seuchenfrei“ für 
bestimmte gelistete und neu auftretende Seuchen sowie Art. 3 Abs. 1 Nr. 
3 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheits- und Veterinärdienst, 
die Ernährung und den Verbraucherschutz sowie die Lebensmittelüber-
wachung (Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz – GDVG) 
vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt 
durch § 1 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 370) geändert worden 
ist, ergeht für das gesamte Gebiet des Landkreises/der kreisfreien Stadt, 
folgende:

Allgemeinverfügung

1. Zur Rinderseuche BVD wird Folgendes angeordnet:

 1.1.  Die Impfung von Rindern gegen die Infektion mit dem BVD-Virus 
(BVDV) ist ab dem 15. Mai 2021 im gesamten Gebiet des Land-
kreises Oberallgäu verboten.

1.2  Die zuständige Behörde kann im Fall eines Ausbruchs eine Ausnah-
me vom Impfverbot nach vorgenannter Nummer 1 gestatten, wenn

1.2.1  die Ergebnisse der epidemiologischen Untersuchung und der 
Untersuchungen gemäß Artikel 25 Delegierte Verordnung 
(EU) 2020/689 gezeigt haben, dass von dem Ausbruch nur 
eine begrenzte Zahl von Betrieben betroffen war und

1.2.2  nur eine begrenzte Zahl von Rindern, die von der zuständi-
gen Behörde zur Bekämpfung des Ausbruchs für erforder-
lich gehalten wird, unter Aufsicht der zuständigen Behörde 
geimpft wird und die Impfung für jedes Tier dokumentiert 
wird.

1.3  In Rinder haltende Betriebe im Landkreis Oberallgäu dürfen ab dem 
15. Mai 2021 ausschließlich BVDV-unverdächtige Rinder eingestellt 
werden, die nicht gegen die BVDV-Infektion geimpft worden sind. 
Die BVDV-unverdächtigen, nicht gegen die BVDV-Infektion 
geimpften Rinder nach Satz 1 müssen von einem schriftlichen oder 
elektronischen Nachweis über die BVDV-Unverdächtigkeit des 
jeweiligen Rindes begleitet sein.

2.  Die sofortige Vollziehung der Nr. 1 dieser Verfügung wird nach § 80 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 der Verwaltungsgerichtsordnung im öffent-
lichen Interesse angeordnet.

3.  Diese Allgemeinverfügung gilt am auf die öffentliche Bekanntmachung 
folgenden Tag als bekannt gegeben.

4. Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben.

Gründe:

I.

Die BVDV-Infektion ist eine gelistete Tierseuche der Rinder.
Seit dem 01.01.2011 wird die BVD in Deutschland staatlich bekämpft. 
Seither ist ein kontinuierlicher Rückgang der Zahl BVDV-infizierter 
Bestände zu verzeichnen. Aufgrund dieser günstigen epidemiologischen 
Situation ist es möglich, dass der überwiegende Teil der Betriebe in 
Bayern Impfungen gegen BVD nicht mehr durchführt.

Die Tilgung der Tierseuche BVD und die Anerkennung Bayerns als 
BVDV freie Region im Sinne des Art. 36 der Verordnung (EU) Nr. 
2016/429 sind das Ziel, ein entsprechender Antrag wurde bereits gestellt. 
Ein solcher Status ermöglicht es, durch verpflichtende Zusatzgarantien 
beim Verbringen von Rindern die Rinderbestände in Bayern vor BVDV-
Neuinfektionen zu schützen. 

II.

Das Landratsamt Oberallgäu ist für den Erlass dieser Allgemeinverfügung 



Amtsblatt Nr. 34 Herausgegeben vom Landratsamt Oberallgäu in Sonthofen 11.05.2021/Seite ??

sachlich und örtlich zuständig gem. Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 GDVG 
und Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(BayVwVfG)

1.  Die BVDV-Infektion ist eine gelistete Tierseuche der Rinder. 
Seit dem 01.01.2011 wird die BVD in Deutschland staatlich 
bekämpft. Seither ist ein kontinuierlicher Rückgang der Zahl BVDV-
infizierter Bestände zu verzeichnen. Die Tilgung der Tierseuche 
BVD und die Anerkennung Bayerns als BVDV freie Region im 
Sinne des Art. 36 der Verordnung (EU) Nr. 2016/429 sind das Ziel. 
Ein solcher Status ermöglicht es, durch verpflichtende Zusatzgaran-
tien beim Verbringen von Rindern die Rinderbestände in Bayern vor 
BVDV-Neuinfektionen zu schützen. Die günstige epidemiologische 
Situation und die Tatsache, dass der überwiegende Teil der Betriebe 
in Bayern Impfungen gegen BVD nicht mehr durchführt, erlauben 
den Erlass eines ab dem 15. Mai 2021 geltenden Impfverbotes. 
Rechtsgrundlage für die Anordnung eines Impfverbots unter Nr. 
1.1 dieser Verfügung ist Art. 46 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 
2016/429. Hiernach können Verbote und Beschränkungen in Bezug 
auf die Verwendung von Tierarzneimitteln ergriffen werden. Für 
die Erlangung des Status „frei von BVD in Bezug auf gehaltene 
Rinder“ bzw. die Aufrechterhaltung dieses Status ist ein Verbot der 
Impfung für gehaltene Rinder gemäß Anhang IV Teil VI Kapitel 2 
Abschnitte 1 und 2 der Delegierten Verordnung 2020/689 gesetzlich  
vorgeschrieben.

 
Die Einstellungsanordnung in Nummer 1.3 ist auf Art. 18 Abs. 1 lit. a) 
v) der Delegierten Verordnung 2020/689 gestützt. Danach haben die 
Unternehmer sämtliche von der zuständigen Behörde als notwendig 
erachtete Maßnahmen zu erfüllen. Die Maßnahme, dass nur Rinder, 
die nicht gegen die BVDV-Infektion geimpft worden sind, in Rinder 
haltende Betriebe eingestellt werden dürfen, ist notwendig, weil eine 
Unterscheidung von Impf- und Feldvirusantikörpern bei BVDV nicht 
möglich ist. Nur die Antikörperfreiheit beweist somit sicher die Abwe-
senheit des BVDV im Rinderbestand. Ein Betrieb kann weiterhin einen 
Status „frei von BVD“ gemäß Artikel 18 Absatz 1 i. V. m. Anhang 
IV Teil VI Kapitel 1 Abschnitt 2 Nr. 1 Buchstabe d der Delegierten 
Verordnung (EU) Nr. 2020/689 der Kommission nur aufrechterhalten, 
wenn in den Betrieb nur Rinder eingestellt werden, die nicht gegen 
BVDV geimpft wurden, sofern der Betrieb in einer BVD-freien 
Zone liegt. Der Status „BVD-freie Zone“ nach Artikel 72 Buchstabe 
f der Delegierten Verordnung 2020/689 wurde bereits beantragt. 
 
Dem Impfverbot stehen keine Belange der Tierseuchenbekämpfung 
entgegen. In Anbetracht der unter oben dargelegten epidemiologischen 
Situation bzw. des erreichten Standes der Tilgung der Tierseuche ist 
eine Impfung für einen Abschluss des Tilgungsverfahrens und zur 
Inanspruchnahme weiterer Schutzgarantien nicht zielführend. Die mit 
einer Impfung verbundene Unsicherheit in Bezug auf die Virusfreiheit 
stellt bei der Vielzahl der Kontaktmöglichkeiten im Viehverkehr ein 
nicht vertretbares Risiko für die BVDV-freie Rinderpopulation dar. 
 
Eine Einschleppung von BVDV wird auch dadurch verhindert, 
dass gemäß Nummer 1.3 der Allgemeinverfügung ausschließlich 
BVDV-unverdächtige Rinder in Bestände verbracht werden dürfen. 
Neuinfektionen werden in erster Linie auf den Zukauf von nicht-
virusfreien Tieren zurückgeführt. Eine vorbeugende Schutzimpfung 
von Rindern gegen die BVDV-Infektion ist deshalb entbehrlich. 
 
In Rinderbestände dürfen daher ab dem 15. Mai 2021 
nur noch BVDV-unverdächtige Rinder eingestellt wer-
den, die nicht gegen die BVDV-Infektion geimpft worden sind. 
 
Die angeordneten Maßnahmen unter Nr. 1 des Tenors verstoßen auch 
nicht gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Sie verfolgen 
in erster Linie den Zweck der Förderung der Tiergesundheit, der 
Verhinderung von Reinfektionen und der Verhinderung volkswirt-
schaftlicher Schäden. Sie dienen damit dem öffentlichen Interesse. 
Zur Förderung der allgemeinen und spezifischen Tiergesundheit sind 
Seuchen zu bekämpfen und, soweit möglich, zu tilgen. Die im Zuge 
der Allgemeinverfügung getroffenen Maßnahmen sind unerlässliche 
Maßnahmen bei der BVDV-Bekämpfung. Insbesondere die große Zahl 
bereits BVDV-unverdächtiger Betriebe hat ein hohes Interesse daran, 
weiterführende Schutzmaßnahmen auf Grundlage der angestrebten 
Erklärung der Seuchenfreiheit gemäß der Delegierten Verordnung 
(EU) 2020/689 der Kommission in Anspruch nehmen zu können, 
um diese Seuchenfreiheit auch auf Betriebsebene sicherzustellen.  
 
Zur Verfolgung dieser Zwecke sind das Impfverbot und die Einstel-
lungsanordnung geeignete Maßnahmen, um den Anteil nicht geimpfter 
BVDV-freier Tiere innerhalb der Rinderpopulation kontinuierlich 
zu erhöhen und wesentliche Voraussetzung zur Gewährung des Sta-
tus „frei von BVD in Bezug auf gehaltene Rinder“ auf Grundla-
ge der Delegierten Verordnung (EU) 2020/689 der Kommission.  
 
Um eine Anerkennung durch die Kommission zu erreichen, 
sind das Impfverbot und die Beschränkung der Einstellungs-
möglichkeiten erforderlich. Es gibt keine alternativen Mög-
lichkeiten, mit denen die angestrebten Ziele gleich gut erreicht 
werden könnten und die gleichzeitig gleich wirksam sind. 
 
Das Impfverbot und die Einstellungsanordnung sind ferner angemessen, 
da das öffentliche Interesse an der Bekämpfung der Seuche das Inte-
resse der Rinderhalter am freien Bestimmungswillen über ihr Eigentum 
überwiegt. Bei den Verfügungen handelt es sich lediglich um Nut-
zungsbeschränkungen. Diese stellen keine Eigentumsentziehung dar.  
Eine BVDV-Infektion kann zu massiven klinischen Erscheinungen 

und damit wirtschaftlichen Einbußen führen. Auch die erforder-
lichen seuchenprophylaktischen Maßnahmen zum Schutz der Betriebe, 
die die BVD getilgt haben, vor Reinfektionen bedeuten für diese 
Unternehmen nicht unerhebliche wirtschaftliche Aufwendungen für 
Biosicherheitsmaßnahmen, welche nicht durch den Betrieb selbst, 
sondern die Tierhaltungen in der Region mit niedrigerem seuchen-
hygienischen Status bedingt werden. Aus dem Vorgenannten ergibt 
sich, dass das öffentliche Interesse an den angeordneten Maßnah-
men die Interessen der dadurch betroffenen Tierhalter am freien 
Bestimmungswillen über ihr Eigentum überwiegt. Dem Interesse 
der betroffenen Tierhalter, mit ihren Tieren nach Belieben verfahren 
zu können, stehen mögliche erhebliche wirtschaftliche Schäden, der 
Schutz der freien Bestände und die Tiergesundheit als zwingende 
Gründe gegenüber. Zudem dienen die angeordneten Maßnahmen 
dazu, die Anerkennung als BVDV-freie Zone zu erreichen. Damit geht 
wegen des höheren Tiergesundheitsstandards der Rinder eine Verbes-
serung der Handelsmöglichkeiten für alle Tierhalter einher. Da dies 
allen Rinderhaltern zugutekommt, dienen die Maßnahmen letztlich 
auch den Interessen der von den Maßnahmen betroffenen Tierhalter. 
 
Darüber hinaus ist in Nummer 1.2 dieser Allgemeinverfügung zur Ver-
meidung unbilliger Härte eine Ausnahmemöglichkeit vorgesehen. So 
kann für Rinderhaltungen, von der zuständigen Behörde im Einzelfall 
eine Ausnahme vom allgemeinen Impfverbot erteilt werden. 

2.  Die sofortige Vollziehbarkeit der Nummer 1 dieser Allgemeinver-
fügung wurde nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsord-
nung (VwGO) im überwiegenden öffentlichen Interesse angeordnet.  
 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung unter Abschnitt II dieser 
Allgemeinverfügung wurde auf der Grundlage des § 80 Absatz 2 
Nummer 4 VwGO erlassen. Es liegt im besonderen öffentlichen 
Interesse, dass die zur wirksamen Seuchenbekämpfung erforderlichen 
Maßnahmen ohne zeitlichen Verzug durchgeführt werden können. 
Diesem besonderen öffentlichen Interesse stehen keine vorrangigen 
oder gleichwertigen Interessen des Tierhalters gegenüber, die es recht-
fertigen könnten, die Wirksamkeit der Allgemeinverfügung bis zu einer 
zeitlich noch nicht absehbaren unanfechtbaren Entscheidung hinauszu-
schieben. Aufgrund des erreichten hohen BVDV-Freiheitsgrades ist es 
aus fachlichen und rechtlichen Gründen erforderlich, die angeordneten 
Maßnahmen ohne zeitlichen Verzug zu vollziehen. Die Maßnahmen 
sind sowohl im öffentlichen Interesse wie im Interesse der potentiell 
gefährdeten Tierhalter unbedingt erforderlich.

3.  Die Nr. 3 dieser Allgemeinverfügung beruht auf Art. 41 Abs. 4 S. 4 
BayVwVfG. Von der Möglichkeit der Fristverkürzung wurde wegen 
der für den die Erlangung bzw. Aufrechterhaltung des Status „frei von 
BVD“ Gebrauch gemacht. Die entsprechenden Maßnahmen müssen 
im Interesse einer Erlangung bzw. Aufrechterhaltung des Status unver-
züglich greifen.

4.  Die Kostenentscheidung beruht auf Art. 13 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Tiergesundheitsgesetzes.

Hinweise:

Auf die Bußgeldtatbestände des § 32 Abs. 2 Nr. 3 Tiergesundheitsgesetz 
wird hingewiesen.

Ein etwaiger Rechtsbehelf gegen Abschnitt I dieser Allgemeinverfügung 
hat aufgrund der Anordnung der sofortigen Vollziehung gem. § 80 Abs. 2 
Nr. 4 VwGO keine aufschiebende Wirkung.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts erheben. Die Klage muss den Kläger, 
den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung die-
nenden Tatsachen und Beweismittel sollen angeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage 
und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

-  Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) wurde 
das Widerspruchsverfahren im Bereich des Tiergesundheitsrechts abge-
schafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Wider-
spruch einzulegen.

-  Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugel-
assen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen. Nähere Informationen 
zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte 
der Internetpräsenz [des/der (Behörde, die den Bescheid erlassen hat 
unter Angabe der Internetseite/des Links) bzw.] der Bayerischen Verwal-
tungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).

-  Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerich-
ten seit 1. Juli 2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten.

Sonthofen, 10.05.2021

Indra Baier-Müller, Landrätin  34-155

Öffentliche Zustellung

Sonthofen, 7. Mai 2021,  Az.: SG52/SF/WI/OA-Q1309
Landkreis Bürgerservice, Frau  Willer 
Oberallgäuer Platz 2, 87527 Sonthofen, Zi. E.05
Telefon: 08321/612-900, Telefax: 08321/612-350 
E-Mail: buergerservice@lra-oa.bayern.de

Zulassungsrecht;
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herr Krystian 
Marian Kloza, geb.: 26.09.1964 in Bytom. Zuletzt wohnhaft in: 87509 
Immenstadt i. Allg., Sonthofener Str. 32
Fahrgestellnummer: WDB9066351S189786 amtl. Kennz.:OA-Q1309

Öffentliche Zustellung des Eingriffsverwaltungsbescheids vom 7. Mai 
2021, 
Az. SG52/SF/WI/OA-Q1309,
gemäß Art. 41 BayVwVfG i. V. m. Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 
VwZVG

Der derzeitige Aufenthaltsort des vorgenannten Empfängers ist unbe-
kannt.

Zustellungsversuche des o.g. Bescheids durch die Post blieben unter der 
angegebenen Anschrift erfolglos ebenso anschließende Ermittlungen über 
den aktuellen Aufenthalt.

Das o.g. Schriftstück wird daher gemäß Art. 15 VwZVG öffentlich 
zugestellt.

Der Bescheid vom 03.05.2021, Az. SG52/SF/WI/OA-Q1309, liegt bei 
der Zulassungsstelle des Landratsamtes Oberallgäu, Oberallgäuer Platz 
2, 87527 Sonthofen, Zi. E.05, während der Dienststunden zur Abholung 
durch den Betroffenen auf.

Es erfolgt der besondere Hinweis, dass durch die öffentliche Zustellung 
Fristen (z.B. Rechtsbehelfsfrist) in Gang gesetzt werden können, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (vgl. Art. 15 Abs.2 Satz 3 
VwZVG).

Der Bescheid gilt nach Art. 15 Abs. 2 Satz 6 VwZVG als öffentlich zuge-
stellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei 
Wochen vergangen sind.

A. Willer Verwaltungsangestellte  52-156

Bekanntmachung der Stadt Immenstadt i. Allgäu über die Steuer-
festsetzung der Grundsteuer A und B für die Jahre 2020 und 2021

Der Stadtrat der Stadt Immenstadt i. Allgäu hat mit Wirkung ab 1.1.2014 
den Hebesatz der Grundsteuer A auf 380 v.H. und mit Wirkung ab 
1.1.2017 den Hebesatz der Grundsteuer B auf 535 v.H. festgesetzt.
Gegenüber dem Kalenderjahr 2019 sind bei der Grundsteuer A und B 
keine Änderungen eingetreten, so dass auf die Erteilung von Grundsteuer-
bescheiden für die Kalenderjahre 2020 und 2021 verzichtet wird.

Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlage (Mess-
beträge) sich seit der letzten Bescheiderteilung nicht geändert hat, wird 
deshalb durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 
des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 7. August 1973 (BGBl I S. 965), 
zuletzt geändert durch Art. 38 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 
(BGBl I S. 2794), die Grundsteuer für die Kalenderjahre 2020 und 2021 
in der zuletzt für das Kalenderjahr 2019 veranlagten Höhe festgesetzt.

Die Grundsteuer 2021 wird mit den in den zuletzt erteilten Grundsteu-
erbescheiden festgesetzten Vierteljahresbeträgen jeweils am 15. Februar, 
15. Mai, 15. August und 15. November 2021 bzw. in den Fällen des § 
28 Abs. 2 Nr. 1 GrStG in einem Jahresbetrag am 15. August 2021 oder 
nach § 28 Abs. 2 Nr. 2 GrStG je zur Hälfte am 15. Februar 2021 und 15. 
August 2021 fällig.
Für Steuerpflichtige die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 3 GrStG 
Gebrauch gemacht haben, wird die Grundsteuer für 2021 in einem Betrag 
am 01. Juli 2021 fällig. 

Sollten die Grundsteuerhebesätze geändert werden oder sich die Besteu-
erungsgrundlagen (Messbeträge) ändern, so werden gem. § 27 Abs. 2 
GrStG Änderungsbescheide erteilt.

Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfestsetzung 
treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie 
wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen 
wäre. Die Steuerfestsetzung kann innerhalb einer Frist von einem Monat, 
die mit dem Tag der Bekanntmachung zu laufen beginnt, durch Wider-
spruch bei der Stadt Immenstadt i. Allgäu, Kirchplatz 7, 87509 Immen-
stadt, angefochten werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekannt-
gabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder unmittelbar Klage 
erhoben (siehe 2.) werden.

1.  Wenn Widerspruch eingelegt wird ist der Widerspruch einzulegen bei 
der Stadt Immenstadt i. Allgäu, Marienplatz 3-4, 87509 Immenstadt.  
 
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

a.  Schriftlich oder zur Niederschrift Der Widerspruch kann schriftlich 
oder zur Niederschrift eingelegt werden. Die Anschrift lautet: Stadt 
Immenstadt i. Allgäu, Marienplatz 3-4, 87509 Immenstadt

b.  Elektronisch Der Widerspruch kann auch elektronisch eingelegt 
werden. Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:  
 
Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit quali-
fizierter elektronischer Signatur über den von der Behör-
de eröffneten Zugang für elektronische Dokumente. Die 
Adresse hierfür lautet: stadt-immenstadt@by.de-mail.de 
Für die Klageerhebung stehen die unter 2. aufgeführten Möglichkeiten 
zur Verfügung. 

2.  Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung 
des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer 
Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage muss 
den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, 
der angefochtene Bescheid soll in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder 
Einreichung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.

3.  Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
     Die Klage ist beim Bayerischen Verwaltungsgericht in 86152 Aug-

sburg, Kornhausgasse 4, (Postanschrift: Postfach 112343, 86048 
Augsburg), schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu erheben. Die Klage muss den 
Kläger, die Beklagte (Stadt Immenstadt i. Allgäu) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Ver-
waltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 (GVBl 13/2007 S. 390) 
wurde im Bereich des Kommunalabgabengesetzes ein fakultatives Wider-
spruchsverfahren eingeführt, das eine Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen 
Widerspruchseinlegung und unmittelbarer Klageerhebung.

STADT IMMENSTADT i. ALLGÄU

Immenstadt, den 05.05.2021

gez.: Nico Sentner1. Bürgermeister  51-157

Sonthofen, den 9. Mai 2021
gez.: Indra Baier-Müller, Landrätin

Oberallgäu
Landkre is

BürgerService Zulassung
im Landratsamt Oberallgäu

Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2
Service-Telefon 08321/612-900

Telefax 08321/612-350
buergerservice@lra-oa.bayern.de

in der gemeinsamen Zulassungsstelle 
von Landkreis und Stadt Kempten (Allgäu)

Kempten, Bahnhofstraße 80
Bürgerservice Zulassung und  
 Führerscheinstelle Kempten  

0831/2525-3400
Telefax 0831/2525-3450

buergerservice-zulassung@kempten.de

www.buergerservice-zulassung.de


